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Der Schweizerische Luftschutz

Wendepunkt im Luftschutz 'on Oberstbrigadier E. Miinch, Chef der Abt. für Luftschutz EMD

Der 1. Juni 1952 war gleichsam der offizielle
Geburtstag der neuen Luftschutztruppe der Armee.
Auf diesen Termin wurden die auf diese neue
Truppengattung bezüglichen Bestimmungen des Bescfilus-
ses vom 26. 4. 51 der Bundesversammlung betreffend
die Organisation des Heeres (Truppenordnung) in
Kraft gesetzt. Das Ergebnis berechtigt zu Freude und
Genugtuung. Es zeigt, dass — allen Widerständen und
Hindernissen zum Trotz — die Einsicht durchgedrungen

ist, dass für den Schutz der Bevölkerung auch eine
solche Truppe notwendig ist.

Die neue, militärisch organisierte Luftschutztruppe
tritt auch schon praktisch und mit Erfolg in Erscheinung.

Sie verdankt sie weitgehend den Erfahrungen,
welche die früheren Truppen der örtlichen
Luftschutzorganisationen in langjähriger Ausbildung und
praktischem Einsatz während der Kriegszeit sich angeeignet

haben. Darauf kann zweckmässig weiter aufgebaut
werden. Dies birgt die Verpflichtung in sich, auch die
Reaktivierung der bewährten zivilen Schutzorganisationen

so durchzusetzen, wie es ihrer Bedeutung
entspricht.

Den zivilen Schulzmassnahmen gebührt nach wie vor
der Vorrang. Dass sie nun gegenüber der militärischen
Luftschutztruppe zeitlich in Rückstand gerieten,
beruht darauf, dass die Reorganisation der ganzen
Armee ohnehin im Gange war und dringlich abgeschlossen

werden musste. Auf diese Art gelang es zwar,
einen ebenfalls wichtigen und überdies den neuartigsten

Teil der künftigen Gesamtorganisation des
Luftschutzes der Verwirklichung entgegenzuführen. Das
wirkt sich allerdings zunächst auf Kosten der
Gemeindeformationen aus, denen eine erhebliche Anzahl
nun diensttauglich erklärter Männer für die neue
Luftschutztruppe entzogen wurde. Dem stehen jedoch

als Plus vorläufig das seit Mitte 19*51 wirksame
Obligatorium für die Errichtung von Sehutzräumen in
Neubauten, die weit vorangetriebene Ausbildung des

höheren Personals für Hauswehren und der
Kantonsinstruktoren für den Betriebsiuftscbutz sowie die

Bereitstellung von Kriegsfeuerwehren gegenüber.
Die im Gange befindliche Umstellung auf dem

Gebiete des Luftschutzes ist keineswegs so revolutionär,

wie sie aussieht. Es soll bewusst vermieden werden,

Bestehendes zu zerschlagen, das sich bewährt hat,
sondern es wird im Gegenteil darnach getrachtet, das

Ganze im Sinne einer Evolution weiter auszugestalten.
Die neue Lösung richtet sich daher auch nicht auf
eine übermässige Militarisierung. Diese verbessernde

Entwicklung ist nun allerdings durch das gegen den
Bundesbeschluss über den Ausbau von Luftschutz-
räivmen in bestehenden Häusern ergriffene Referendum

etwas verzögert worden. Demzufolge musste
nämlich das neu vorgesehene Gesetz über die zivilen
Scbutzmassnähinen bis zum Entscheid über den
baulichen Luftschutz, der einen vordringlichen Teil davon

darstellt, aufgeschoben werden. Aus der am 5.

Oktober 1952 bevorstehenden Volksäbstimmung über die
Schutzraum-Vorlage wird abzuleiten sein, welche
finanzielle, wirtschaftliche und politische Belastungen
die geplanten Massnahmen zu ertragen vermögen.

*

Dank rechtzeitiger und wohlüberlegter Planung
konnte schon am Anfang dieses Jahres der
Nachwuchs für die zusätzlich benötigten höheren Kader
der neuen Luftschutztruppen auf seine Aufgaben
vorbereitet werden. Das geschah in zwei ausserordentlichen

taktisch-technischen Kursen für angehende
Kompagnie- bzw. Bataillons-Kommandanten, die in Co-
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